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Anordnung 
zur Änderung der Anordnung 

über das Verzeichnis der Kontingentträger mit be
sonderen Festlegungen für die Materialplanung und 

-Verteilung von Erzeugnissen.

Vom 28. Dezember 1956

Zur Änderung der Anordnung vom 15. April 1956 
über das Verzeichnis der Kontingentträger mit beson
deren Festlegungen für die Materialplanung und -Ver
teilung von Erzeugnissen — Teil I Industrieerzeugnisse 
ohne Nahrungsgüter ab 1957 — (Sonderdruck Nr. 157 
des Gesetzblattes) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Abschnitt II Buchst. A Ziff. 3 der Anordnung erhält 

folgende Fassung: y

„3. Planung und Verteilung von Grund- und Hilfs
material für die baustoffproduzierenden Betriebe

a) Die Betriebe der zentralgeleiteten volkseigenen 
Baustoffindustrie planen und erhalten das be
nötigte Grund- und Hilfsmaterial für ihre Pro
duktionsaufgaben über das Ministerium für 
Aufbau,

b) Die Betriebe der örtlichen Baustoffindustrie 
planen und erhalten das benötigte Grund-* und

Hilfsmaterial für ihre Produktionsaufgaben über 
die Räte der Bezirke, Abteilung Aufbau. Für 
die Planung des gesamten Grund- und Hilfs
materials für die Betriebe der örtlichen Bau
stoffindustrie ist das Ministerium für Aufbau 
verantwortlich.

c) Die Betriebe der Ministerien für Berg- und 
Hüttenwesen, für Kohle und Energie sowie alle 
Betriebe der örtlichen Wirtschaft, die als Neben
produktion Baumaterialien erzeugen, planen ab 
1958 ihr Grundmaterial an Baustoffen der Erzeug
nisgruppe 15 30 000 der Schlüsselliste über die 
Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Aufbau. 
Für die gesamte Planung dieses Grundmaterials 
ist das Ministerium für Aufbau verantwortlich. 
Die Verteilung dieser Materialien ist bereits ab 
1957 über die örtlichen Räte, Abteilung Aufbau, 
durchzuführen.

Hierzu haben die genannten Ministerien dem 
Ministerium für Aufbau bis zum 1. März 1957 die 
Unterlagen über die Verteilung der Materialien 
für die Produktion von Baustoffen zu übergeben;

Das Hilfsmaterial für die Produktion von Bau
materialien planen und erhalten diese Betriebe 
nicht vom Ministerium für Aufbau, sondern über 
ihren zuständigen Kontingentträger,


